Beitragsordnung

Des Sportsvereins 1883 Schwarza e. V.

1.

1.1 Beitragspflichtig ist grundsätzlich jedes einzelne Vereinsmitglied

1.2 Für Ehepaare, eheähnliche Gemeinschaften mit und ohne Kindern sowie Alleinerziehende mit
Kindern werden auf Antrag Familienbeiträge erhoben

1.3 Kinder werden nur solange in den Familienbeitrag einbezogen,
a) bis sie volljährig sind oder
b) wie für sie ein Anspruch auf Kindergeld nach dem Bundes-Kindergeldgesetz oder
Kinderfreibetrag nach dem Einkommensteuergesetz besteht. Die Voraussetzungen hierfür sind für
jedes Kalenderjahr im Voraus nachzuweisen (Studenten, Auszubildende).

1.4 Nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Einbeziehung des Kindes in den Familienbeitrag
endet, wird es als Vollmitglied geführt. Azubis, Studenten, Rentner, Vorruhestand, AÜG, passive
Mitglieder und Inhaber des Sozialpasses der Stadt Rudolstadt zahlen einen ermäßigten Beitrag.

2.

2.1. 
Der Beitrag ist halbjährig fällig und wird zu nachfolgenden Terminen abgebucht.

Termine: 15 März und 15. September des laufendes Jahres.

Barzahler zahlen den gesamten Jahresbeitrag bis zum 31. Juli des laufenden Jahres.

2.2. Beiträge, für die eine Einzugsermächtigung besteht, werden eingezogen.

2.3. Nach Ablauf der Zahlungsfrist werden ausstehende Beiträge angemahnt. Dadurch entstehende
Verwaltungskosten können zusätzlich berechnet werden. Im Falle einer gerichtlichen Eintreibung
des Beitrages trägt das säumige Mitglied auch die Verfahrenskosten.

2.4. Ein Austritt aus unserem Sportverein ist schriftlich in der Geschäftstelle einzureichen und zum
30. Juni bzw. 31. Dezember eines Jahres möglich.

3. Der Beitrag gilt grundsätzlich für ein Kalenderjahr. Im Falle des Beitrittes wird der
Mitgliedsbeitrag ab Beitrittsmonat erhoben. Zusätzlich zum ersten Beitrag wird eine einmalige Aufnahmegebühr verlangt

4. In besonderen Härtefällen kann der Vorstand auf Antrag den Beitrag stunden oder ganz bzw. teilweise erlassen.

5. Ehrenmitglieder sind nicht beitragspflichtig.

6. Diese Beitragsordnung gilt ab 01.07.2000 bis auf Wiederruf

Rudolstadt, den 01.07.2000


gez. Klaus Karpinsky

